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Amtliihtt Teil.
Bekanntmachung

über die Höchstpreise sür Speisekartoffeln.
Vom 15 . Februar 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund de» 8 5 des
betreffend Höchstpreise , vom 4 . August

°I4 (Reichs -Gesetzbl . S . 339 ) in der Fassung
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914
, <Gesetzbl. S . 516 ) folgende Verordnung

§ i.
®tr Preis für die Tonne inländischer Speise-

moffeln au » der Ernte 1914 darf beim Verkaufe
hrch den Produzenten nicht übersteigen:

den Sorten Daber,
perator, Magnum bei allen anderen Sorten

önum, Up Io bäte 91 Mark.
96 Mark.

Die Landeszentralbehörden können den Sorten
aber, Imperator , Magnum bonum , Up lo date

» Sorten bester Speifekartvffeln gleichstellen.
8 2.

Die Höchstpreise gelten für gute , gesunde
pchkartoffeln , von 3 .4 Zentimeter Mindestgröße
!i sorlenreiner Lieferung.

§
Die Höchstpreise eine » Bezirkes gelten für die

I ? teJi die em Bezirke produzierten Kartoffeln.
Ist W § 4.
Iwindi Preis für den Doppelzentner inländischer
P toll rühkartoffeln [barf beim Verkaufe durch den
Mnd roduzenten 20 Mark nicht übersteigen.

Al» Frühkartoffeln gellen Kartoffeln , die in der
slch « vom 1. Mai bis 15 . August 1915 ge-

" ntet werden.
■ § 5.

IS « »* 123  Die Höchstpreise ( § § 1,4 ) gelten nicht für
Me mit Konsumenten , Konsumentenvereinigungen

sTag l >er Gemeinden abgeschlossenen Verkäufe , welche
sich ne Tonne nicht übersteigen . Sie gelten ferner

„28« ich! sür Saatkartoffeln oder für Salatkartoffeln.
schilp Dem Produzenten gleich steht jeder , der

ihrlit ! cheisekartoffeln verkauft , ohne sich vor dem I.
(O . iigust 1914 gewerbsmäßig mit dem An - oder

»kaufe von Kartoffeln befaßt zu haben.
8 6.

Die Höchstpreise (88 1,4 ) gelten für Lieferung
ko, »« m  und für Barzahlung bei Empfang;
r 1 iitb der Kaufpreis gestundet , so dürfen bi» zu
ermitzl Hi oom  Hundert Jahreszinsen über Reichsbank'

Btrl  iskont hinzugeschlagen werden . Die Höchstpreise
^Ä -r̂ tteßen die Kosten des Transports bi» zum
Ibefonk öchsten Güterbahnhofe , bei Wassertransport bi»
[in K in nächsten Anlegestelle de» Schiffe » oder Kahnes
} em,* nd die Kosten der Verladung ein.lenarM o 7
, jjj i 9 ••
ixberna Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Ibere. ierkündung in Kraft . Der Bundesrat bestimmt
»mpfiu >en Zeitpunkt de» Außerkrafttreten ».
Imeil.M ^ Die Bekanntmachung über die Höchstpreise für

speisekarioffeln vom 23 . November 1914 (Reich »»
^Gesetzbi. S . 483 ) wird aufgehoben.

Berlin , den 15 . Februar 1915.
Der Stellvertreter de« Reichskanzler»

Delbrück.

Usingen , den 10 . März 1915.
Zufolge Verordnung de» Bundesrat » vom 4.

d. Mts . hat am 15 . d . Mts . auch eine Aufnahme
der noch vorhandenen Kartoffelbestände zu erfolgen.
Vorräte von unter einem Zentner unterliegen nicht
der Aufnahme . Je zwei Abdrücke der Bekannt¬
machung , auf der auf der zweiten Seite gleich¬
zeitig die Anweisung zur Vo nähme der Aufnahme
abgedruckl ist, sind den Herren Bürgermeistern
zugegangen . Die nach Z . 2 der Anweisung zu
bewirkende öffentliche Bekanntmachung ist unter
Hinweis auf die Strafbestimmung im § 5 der
Verordnung sofort zu erlassen . Die eingehenden
Anzeigen sind unter Angabe der Namen der An¬
zeigenden und der angezeigke i Menge in eine Liste
einzutragen . Nach Eingang aller Anzeigen ist die
Gesamtmenge festzustellen und dieselbe mir tele¬
phonisch oder telegraphisch dis zum 20 . d. Mts.
vormittags anzuzeigen.

Es ist darauf zu achten , daß überall die.
Mengen nach vollen Zentnern angegeben werden.

Der Königliche Landrat.
I . V . : Dr . v . Heusinger,

Nr . 2894 . Regierungsreferendar.
An die Herren Bürgermeister des Kreises. _

Usingen , den 6 . März 1915.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich unter

Hinweis auf meine Verfügung vom 17 . September
1913 , J .-Nr . 8828 . Kreisblatt Nr . 109 . die für
den Vogelschutz bestellten Vertrauensmänner in
meinem Namen auf die Einreichung der am 15.
d. Mt », fällig werdenden Bericht » über ihre Be¬
obachtungen und ihre Tätigkeit aufmerkam zu
mache » .

Der Königliche Landrat.
I . V . :

vr . v . Heusinger,
Nr . 2637 . Regierungereferendar.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise «._

Usingen , den 8 . März 1915.
Die Maul - und Klauenseuche ist weiter au »>

gebrochen.
1.) im Kreise Wetzlar in dem Gehöft de«

Händler » Moritz Abraham zu Kröffelbach und de»
Landwirt » W . Saltenberger zu Griedelbach und

2 .) im Kreise Friedberg in den Gemeinden
Vilbel , Kloppenheim , Nieder -Erlenbach und Ober-
Eschbach.

Da « Hofgut Löwenhof zwischen Ockstadt und
Ober -Rorbach ( Gemarkung Ockstai») ist aus dem
Sperrgebiet Ockstadt entlassen worden.

Der Königliche Landrat.
I . V. :

vr . v. Heusinger,

Nr . 2461. _ Regierungsrefercndar.
Usingen , den 2 . März 1915.

Der seitherige Bürgermeister Philipp Beudt zu
Seelenberg ist al » solcher auf die Dauer von 8
Jahren (vom 5 . April 1915 bi» dahin 1923)
wiedergewählt und diese Wahl von mir bestätigt
worden.

Der Königliche Landrat.
I . B . :

vr . v . H e u s i n g e r,
Nr . 2322 . Regierungsreferendar.

Usingen , den 8 . März 1915.
Den Herren Bürgermeistern laffe ich in den

nächsten Tagen je eine Doppelpostkarte für die
Eintragung der im Jahre 1915 vorkommenden
Hochwasser und Ueberschwemmungen zugehen. Da
für jede Ueberschwemmung eine besondere Karle
auSzusüllen ist, wollen Sie die den Erhebungskarten
aufgedruckten Vorschriften über den Bezug weiterer
Erhebungskarten im Bedarktsfalle , d . h. wenn im
Laufe des Jahre » mehr als einmal Hochwasser und
Ueberschwemmung Vorkommen sollten , genau beachten.
Die ErhebunHSkarten sind mir ausgefüllt oder mit
Fehlanzeige versehen am Jahresschlüsse 1915 zu-
rückzureichen . .. ,

Der Königliche Landrat.
I . B. :

Dr . v. Heusinger,
Nr . 2511 . Regierungsreferendar.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Usingen , den 3 . März 1915.
Die Herren Bürgermeister erhalten je einen

Abdruck oes Erlasse » de« Herrn Ministers für
Landwirtschaft . Domänen und Forsten und der
Viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 15 . v.
Mr ». zur Kenntnis und evtl . Beachtung.

Der Königliche Landrat.
I . V . : vr . v. Heusinger,

Nr . 2381 . RegierungSrcferendar.
An die Herren Bürgermeister de« Kreises.

Usingen , den 10 . März 1915.
Durch Beschluß des Bundesrat » ist für den

15 . März 1915 die Vornahme einer Zwischen¬
zählung der Schweine im Deutschen Reiche ange¬
ordnet worden.

Die in Frage kommenden Drucksachen sind
1 . die Zählbezirksliste (6 ) ,
2 . die Gemeindeliste ( 15) und
3 . die Kreisliste ( F)

Besondere Anweisungen für die Zähler , die
Gemeinde - und die Kreisbehörden sind nicht er¬
lassen . Das Erforderliche enthalten die beiden
Listen 6 und E . Zählkarten werden nicht ver>
wendet . Da » Zählergebnis einer jeden Haus¬
haltung mit Schweinen ist vom Zähler unmittelbar
in die Zählbezirksliste einzutragen.

Für jede Gemeinde sind je eine Zählbczirksliste
und je drei Gemeindelisten und für jeden Zähl-
bezirk je zwei Zählbezirkslisten vorgesehen.

Da » Formular zu den Zählbezirkslisten ist nach
der Zahl der für die Viehzählung am 1. Dezember
1913 gebildeten Zählbezirke . bemessen . Etwaiger
Mehrbedarf ist mir alsbald anzuzeigen.

Bis zum 20 . d . Mts sind mir 2 Stück der
Gemeindklistcn und die Reinschriften der Zählbezirks¬
listen einzureichen . ( Vgl . Z . 2 der Gemeindeliste ) .

Die Herren Bürgermeister wollen den Ort »-
einwohncrn noch bekannt geben , daß nach 8 4
der BundeSratsverordung vom 4 . März 1915
falsche Angaben bei der Zählung unter Strafe
gestellt sind.

Die Bestimmung lautet: „Wer vorsätzlich
eine Anzeige , zu der er auf Grund dieser Verord¬
nung aufgefordert wird , nicht erstattet oder wiffent.
lich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
wird mit Gefängnis bi« zu 6 Monaten oder mit



Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark bestraft; auch
können Schweine, deren Vorhandensein verschwiegen
wird, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt
werden.

Der Königliche Landrat.
I . V. : 0r . v. Heusinger,

Nr. 3520. Regierungs referendar._
Ustngen, brn 10. März 1915.

Nach§ 8III der Bekanntmachung de« Herrn
Reicbskanzler« vom 13. v. Mt«, geht der Bedarf
an Hafer für diejenigen Pferdehalter, die nicht
im Besitze der festgesetzten Mindestmenge an Hafer
(6 Zentner für die Zeit vom 16. Februar) sind,
von der beschlagnahmten Hasermenge in da« Eigen¬
tum de» Kommunalverbandes über, sofern in desien
Bezirk sich die benötigte Menge befindet.

Da auch im hiesigen Kreise Pferdehalter vor¬
handen sind, die überhaupt keinen Haser oder nicht
die volle benötigte Hasermenge bi« zur nächsten
Ernte besitzen, so werden die für diese Pserdehalter
erforderlichen Hafermengen hiermit enteignet und
dem Kommunalverband der Kreises Usingen als
Eigentum überwiesen.

Indem ich die« zur öffentlichen Kenntnis bringe,
ersuche ich die Herren Bü'germeister mir bi« zum
15. d. Mt«, ein namentliches Verzeichnis der
Pferdehalter, die überhaupt nicht im Besitze von
Hafer sind oder nicht die nötige ganze Hafelmenge
von 6 Zentner am 16. Februar besaßen, einzu¬
senden unter Angabe, welche Hafermenge sie am
15. d. Mir. noch besitzen und wieviel Hafer dem¬
nach noch erforderlich ist.

Ueber die nötige Erwerbung von Hafer haben
Sie eine Bescheinigung auszustellen unter Angabe
der für Pserdehalter nach den gesetzlichen Be¬
stimmungen zulässigen Fulterration (6 Zentner
vom 16. Februar ab oder 3 Pfund täglich) und
von wem sie gekauft werden soll.

Die Feststellung, ob 6 Zentner am 16. Februar
vorhanden waren, ist nach der Bestandsaufnahme
vom 1. Februar zu machen unter Abrechnung von
täglich21/* Pfund Hafer vom 1. Februar bi» 15.
F.bruar. Fall» z. Z. schon Hafermangel einge-
treten ist, genehmige ich eine Abschlagslieferung,
die später in Anrechnung zu bringen ist.

Die Bescheinigung wiid von mir vollzogen.
Der Königliche Landrat.

I . V. : vr . v. Heusinger,
Nr. 2889. Regicrungsreferendar.
An die Herren Bürgermeister des Kreise«.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Nach Ziffer 3 der den Herren Bürgermeistern

im Anschluß an die diesseitige Beifügung vom
5. August 1896. Nr. KA. 864 - Kreisblatt Nr.
96 — mitgeteilten gedruckten Verfügung des Herrn
Regierungs-Präsidenten vom 23. Mai. 1896, Pr.
I F. 718 ist den Herren Oberförstern und Fo>st-
fchutzbeamten von dem zur Versteigerung von Holz
anberaumten Termin ungesäumt Kenntnis zu geben,
um zu verhindern, daß benachbarte Gemeinden und
der Fiskus auf ein und denselben Tag Holzverkäufe
anberaumen.

Diese Vorschrift wird, wie mir mitgeteilt
worden ist, nicht von allen Bürgermeistern befolgt,
wodurch Unzuträglichkeiten entstanden sind.

Ich sehe mich daher veranlaßt, die erwähnte
Vorschrift allgemein in Erinnerung zu bringen,
und ich erwarte künftig ihre genaue Beachtung.

Usingen, den 2. März 1915.
Der Königliche Landrat.

I . V. :
Df. v- Heusinger,

Nr. 2379. RegierungSreferendar.

Usingen, den 5. März 1915.
Auf höhere Anweisung mache ich die Herren

Bürgermeister darauf aufmerksam, daß Polizei¬
strafen, die gegen zum Heeresdienst einberufenen
Mannschaften festgesetzt worden sind, ohne weitere-
niedergeschlagen werden können, da diese Strafen
unter den Erlaß vom 4. Augustv. IS . fallen.

Der Einreichung von Gesuchen um gnaden-
weisen Erlaß derartiger Polizeistrafen bedarf e»
daher nicht.

Der Königliche Landrat.
I . V. :

0r . v. Heusinger,
Nr. 3473 RegierungSreferendar.
An die Herren Bürgermeister de« Kreise«.

Bekanntmachung.
Meine am 13. Noo. 1914 erlaffene Verordnung

betr. da» Verbot der Befriedigung von Privat-
aufträgen vor Aufträgen der Heeresverwaltung
(III d Nr. 40740/3329) erweitere ich dahin:

Die Bcfriedignng von Privataufträgen unter
Zurückstellung von Aufträgen der Heere»- und der
Marineverwaltung ist verboten.

Zuwiderhandlungenwerden, wenn die bestehende
Gesetze keine höhere Strafe bestimmen, auf Grund
de« § 9 de« Gesetzes über den Belagerungszustand
vom4. Juni 1851 mir Gefängnis bis zu einem
Jahre bestraft.

Frankfurta. M., den 26. Februar 1915.
18. Armeekorps. Stellv. General-Kommando.

Der Kommandierende General
Freiherr von Gall, General der Infanterie.

Berlin, den 18. Februar 1915.
Unter den Maßnahmen zur Sicherung de»

Brotgetreide« und der Kartoffelvorräte für die
Volkscrnährung ist der Verminderung der Schweine¬
bestände eine besondere Bedeutung beizumeffen.
Durch die BundeSrats-Verordnung über die Sicher¬
stellung von Fleischvorräten vom 35. Januar 1915
sind die Gemeinden mit mehr als 5000 Ein¬
wohnern verpflichtet worden, angemessene Vorräte
an Fleisch-Dauerwaren zu beschaffen und ihre
Aufbewahrung sicherzustellen. Bei einem nachhaltigen
Vorgehen der Gemeinden ist zu erwarten, daß ein
beträchtlicher Teil des bisherigen Schweinebestandes
geschlachtet werden wird. In dem notwendigen
Umfange wird sich aber dessen Verminderung nur
erreichen lassen, fall« die Viehhalter selbst ernstlich
dabei Mitwirken und ihre Schweine abstoßen, so¬
weit e« mit der Erhaltung de« erforderlichen Nach¬
wuchses vereinbar ist. Dringend ist namentlich
die Abgabe der Schweine von 130 bis 300 Pfund
Lebendgewicht, weil diese eine verhältnismäßig
große Futtermenge beanspruchen und bei der außer¬
ordentlichen Knappheit und Teuerung der Futter¬
mittel das Durchhalten besonder» erschweren.
Au« diesen Gründen und bei der jetzigen
Durchschnittshöhe der Schwejnepreise wird ein

. baldige« Verringern der Bestände für die Vieh¬
halter im allgemeinen sogar vorteilhaft sein.

Die Landwirisch-ftskammer ersuche ich er¬
gebenst, die Landwirte über diese wichtige vater¬
ländische Angelegenheit fortgesetzt aufzuklären und
auf sie im Sinne meiner Mahnung einzuwirken.
Fall« sie befolgt wird, hoffe ich, daß sich der Erlaß
weitererZwangSmaßnahmcn gegen die Schweinebesitzer
selbst zum Zweck einer beschleunigten Verminderung
ihrer Bestände auch künftig vermeiden läßt. Die
für die Gemeinden erforderlichen Mengen von
Schweinen können bereits jetzt nötigenfalls durch
das in den §§ 2 und3 der Bundesrat-Verordnung
vom 25. Januar 1915 geregelte Enteignungsver-
fahren beschafft werden.

Der Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten,

gez. von Schorlemer.
Ustngen, den 4. März 1915.

Indem ich vorstehenden, an die Landwirtschafts¬
kammern gerichteten Erlaß zur öffentlichen Kenntnis
bringe, ersuche ich die Herren Bürgermeister, die
Angelegenheit mit den Schweinebesitzern eingehend
zu besprechen und darauf hinzuwirken, daß im
Jnlereffe der Volksernährung, die in diesem Kriege
eine überaus wichtige Frage ist, eine Verminderung
der Schweinebestände eintritt.

Ueber den Erfolg Ihrer Bemühungen ist mir
bis zum 1. k. Mt«, zu berichten.

Der Königliche Landrat.
I . V. :

vr . v. Heusinger,
Nr. 2348. RegierungSreferendar.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Bekanntmackuna
betr. Vorratserhebung und Höchstpreis
für Chile-Salpeter vom 5. März ISIS.

Vorratserhebung.
Auf Grund der Bundesraisverordnung betreffend

VorratSerhcbungen vom 2. Februar 1915 (Reichs-
gesetzblatt Seite 54) wird folgende Bekanntmachung
erlassen:

8 1. Von der Verfügung betroffen sind:
alle Vorräte an Chile-Salpeter.

8 3. Zur Auskunft verpflichtet sind:
1. alle, die Chile-Salpeter aus Anlaß ihres

gl5
Handelsbetriebe» oder sonst de» Erwerb,,
im Gewahrsam haben, kaufen oder verk,,! ^

3. landwirtschaftliche und gewerblich, ! ■**’
nehmer, in deren Betrieben Chile-Sal»«!. '
beitet wird;

3. Kommunen, öffentlich rechtliche Körwa-
Verbände. " 1

§ 3 Zu melden sind
1. Die Vorräte, die den zur

und

§ * -ocrpilicy ^ tcn QCyörcnj oflDPt tfx q̂ ,.
wer diese Vorräte aufbewahrt (genaueL
mit Angabe der Mengen, die von de» "

fl
iili4

mit Angabe der Mengen, die von den^
Personen oder Firmen aufbewahrt werde»

3. die einzelnen Vorräte, die sich— ^
nähme der unter 1. angegebenen Meng,
außerdem in seinem Gewahrsam befindet
die Eigentümer(unter Angabe der genaue»i.
der einzelnen Mengen; W

3. die Mengen, die sich auf dem ft™
zu dem zur Auskunft Verpflichteten oder uni„
aussicht(auf dem Weg« zu ihm) befinden.

Die Mengen find einheitlich in ftiloctj
anzugeben. L
8 4. Zeitpunkt für die Angaben der su.

Zu melden sind alle im 8 3 aufgesühri^ ^
rate und Mengen nach dem am 5. Mär,
mittags 10 Uhr tatsächlich bestehendenM  3"

8 5. Ausgenommen von der Verfügung
sind Vorräte, die am Tage der Vorratierü
weniger als 500 kg betragen. M

8 6. Die Meldung ist zu richten an
die Salpeter-Meldestelle de» König!. Preuß.JL
Ministeriums, Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Bech
66, Leipziger Straße 5.

8 7. Die Meldung hat zu erfolgen
bi» zum 15. März an die im 8 6
Adresse.

8 8. Die zuständige Behörde oder btt
beauftragten Beamten sind befugt, zur j

DtfUi

Nor

int1
ihr
Mittelung richtiger
denen Vorräte an Angaben Vorraisräu»»,

Chile-Salpeter zu
Aus

nm

'50

W1
tli$.'
irtati1

sind, zu untersuchen und die Bücher der zur
kunft Verpflichteten zu prüfen.

8 9. Wer vorsätzlich die in den obengen«
88 geforderte Auskunft zu der im 8 6 ang
Frist nicht erteilt, oder wissentlich unrichtig,
unvollständige Angaben macht, wird mit Gef
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafen..
10000 Mark bestraft; auch können Vorrat!,
verschwiegen sind, im Urteil al« dem Staat ®
fallen, erklärt werden.

Höchstpreis.
Auf Grund de» Gesetzes betreffend HM

vom 4. August 1914 (ReichSgesetzblatt Seite! “at,,
in der Fassung der Bekanntmachung über Hjjti{
preise vom 17. Dezember 1914 (Reichsgesch tfl(
Seite 516) und vom 21 Januar 1915 (Sitj, j
gesetzblatt Seite 25) wird folgende Bekanntmach i,
erlassen: „rf

8 1. Der Preis für eine Tonne Chile-Sch opä
darf Mark 240.— nicht übersteigen. n z

8 3. Der Höchstpreis gilt für Chile-Sch , F
der sich im freien Verkehr de« Reichsgebiet!! »„»
findet. Die Unterzeichnete KommandobrhördeI tfen
Ausnahmen gestatten. uer

§ 3. Der Höchstpreis schließt die VersenbnWff
kosten ab heutiger Lagerstelle nicht ein und gilt md
Zahlung Zug um Zug. Wird die Zahlung,« |
stundet, so dürfen bi» 3 v. H. für Jahreiziit bet
über Reichsbankdirkont hinzugeschlagen werden, lig

8 4. Die Eigentümer der im freienA ^
des Reichsgebietes befindlichen Mengen von EsM
Salpeter werden hierdurch aufgefordert, ihre!
täte, soweit sie nicht nachweislich durch vorliegt^
Aufträge auf Lieferung von Sprengstoffeni H
Pulver für die deutsche Kriegsmacht belegt
bi» zum 2o. März der Kriegschemikalien Alisbe[,
gesellschaft, Berlin W 66, Maurerstrabe 63 g
zum Höchstpreise zu überlassen.

8 5. Mit Gefängnis bi« zu einemZ«olba
oder mit Geldstrafe bi» zu 10 000 Mark wird beß« ,b b

1. wer den nach8 1 festgesetzten HöD ib-
überschreitet;

2. wer einen anderen zum Abschluß
Vertrage« auffordert, durch den der
überschritten wird, oder sich zu einem solchen
trage erbietet;

3. wer Chile-Salpeter beiseite schafft, bes
oder zerstört;

4. wer Vorräte von Chile-Salpeter de«
ständigen Beamten gegenüber verheimlicht.

0



V
ajjefe Verordnung tritt am 5. März

S6- Die unterzeichnet« Kommando-
.'"bestimmt den Zeitpunkt des Außer-

",-uit a. M-, den5. März 1915.
am' Stellvertretende« Generalkommando

16. Armeekorps.

iär.

Mmtiilher Teil.
Der Krieg.

^8 Große»Hauptquartier,  9 . März
^"'« eßlicher Kriegsschauplatz:
»e der Lorettoer Höhe entriffen unsere Truppen
Franzosen2 weitere Gräben, machten 6
■• * 250 Mann zu Gefangenen und eroberten
HÄnengewehreund 3 kleinere Geschütze,

der Champagne sind die Kämpfe bei
i» noch nicht»um Abschluß gekommen.

Mrdöstlich von Le Mesnil wurde der zum
brechen bereite Gegner durch unser Feuer am
'!«ien gehindert.
c.» den Vogesen erschweren Nebel und Schnee
Kefechtstäligkeit. Die Kämpfe westlich von

und nördlich von Sennheim dauern
, an-

Öestlichtt Kriegsschauplatz:
ilid) und südlich Augustow scheiterten russische
fe unter schweren Verlusten für den Feind,

^rdöstlich Lomza ließ der Feind nach einem
Mchen Angriff 800 Gefangene in unserer Hand.
Mdivestlich von Ostrolenka entwickelte sich ein

der noch nicht zum Abschluß kam. In den
günstig verlaufenen Gefechten nordwestlich

westlich von Pra«znie«z machten wir 3000

Mfische Angriffe nördlich der Rawa und
Östlich Nowomiasto halten keinen Erfolg.
>50 Russen wurden hier gefangen genommen.

Oberste Heeresleitung.
Mi Konstantinopel,  9 . März. (Nicht-
'B'ii Der Sonderberichlerstalter des Wölfischen
igl Jt(auj telegraphiert aus den Dardanellen: Der
ksi'i „utag brachie eine neue Entwickelung des
'. dH mjjfes. Die Eröffnung des Feuers fand nach
üb, glichen Methode aus großer Entfernung gegen
flat Batterien von Dardano» und gegen die Forts

, Nedschidie statt, welche erwiderten und trotz der
ßw Entfernung Treffer erzielten. Bald nach dem

G iginn der Beschießung griff ein englischer
iteS eadnought von der Bucht von Saro» mit
' Hi liriftem Feuer über die Berge und die Land-
estz>ge aus europäischer Seite in den Kampf ein.
(R° it ihr Berichterstatter von einer Beobachtungs¬
mach le m dem Gefechtsbereich des Forts HamidiS

mkte, schlugen die Granaten teils in dar
ÄGopäische Ufer, teil» in» Wasser, wo sie platzten.

>Nachmittag überflogen abirrende Geschosse
Fort Hamids und schlugen in einem ent.

iettl nten Acker ein, wo sie gewaltige Erdsäulen auf-
de! rsen. Die türkischen Batterien erwiderten da¬

tier und zwangen mit wenigen wohlgezielten
ndMitffen die englischen Schiffe zum Rückzuge. Am
gilt enb durchschlug ein Granatsplitter da» Dach
lug er leeren Hauses, ohne Personen zu verletzen.
erzi>t dem Dorfe Tschanak Kale ist die Bevölkerung
reit. lig ruhig.

WTB Konstantinopel,  9 . März. Nicht-
' ®lilich. Der stellvertr. Generalissimus, Kriegs-
" ' aifter Enver Pascha,  inspizierte gestern die
W »danellen und drückte seine lebhafte Befriedigung
en J n die heldenhafte Verteidigung der Meerenge

*' ®ann  besuchte er etwa 50 Verwundete, die
^ belobte, namentlich den Sergeanten Mehmid,
63 tnb überreichte ihnen dabei die vom Sultan ver-

denen Auszeichnungen. Die Antworten der
31 olbaten gaben Zeugnis von ihrem trotzigen Mut

’tß ib der Verachtung gegen die Engländer. Alle
M ib von dem Wunsche beseelt, bald wieder in

. » Kamps zu gehen.
68« Petersburg,  9 . März. (Nichtamt-
^ 4) Eine Bekanntmachung de» Haupt.
" 'vnmandierenden des Petersburger Militärbezirks,

-mal der Infanterie Baron Salza, besagt:
Lweck» rascherer Niederwerfung des hartnäckigen
rinde» ist vollständige Ruhe der Bevölkerung un«
-lißiich. E» finden sich indeffen Leute, die in

»

S Wer Brotgetreide verfüttert , f
I versündigt sich am Baterlande .
I und macht sich strafbar.

böswilliger Absicht uud häufig auch auch infolge
von Mißverständnissen die unsinnigsten Gerüchte
verbreiten über Operationen und den Zustand
unserer Truppen, wodurch Beunruhigung hervor¬
gerufen wird." Der Erlaß droht strengste Strafen
den Personen an, die solche beunruhigende Gerüchte
verbreiten, ohne Rücksicht auf ihre Stellung. Auch
der Preffe wird strengste Bestrafung angedroht und
Schließung für die ganze Dauer de» Krieges,
wenn sie unverbürgte Mitteilung bringt, die ge¬
eignet sind, die Bevölkerung zu beunruhigen.

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* Usingen , 10. März. Vom 15. d. Mts.

ab wird auf der Strecke Ufingen -Bad Hom¬
burg  der Zug 3004 (seither Usingen ab 5.03
vorm) früher gelegt. Er hat sodann folgende
Fahrzeiten:

Usingen ab 5.01 vorm.
Hausen // 5.07 tt
Anspach n 5.11 tt
Wehrheim tr 5.20 tt

Saalburg // 5.25 ff

Köppern n 5.34 ff

Friedrichsdorf tt 5.40 ft

Seulberg H 5.43 tr

Homburg an 5.49 tt

* Der Bezirksverband des Regierungsbezirks
Wiesbaden und seine Institute werden sich mit
30 Millionen an der Zeichnung auf die
Kriegsanleihen  beteiligen und zwar der Be¬
zirksverband selbst mit4' /, Millionen, die Naffauische
Landesbank mit 5 Millionen und die Naffauische
Sparkaffe mit 10 Millionen einschließlich der
Zeichnungen ihrer Sparkunden.

8 Anspach , 9. März. Herr Gemeinderechner
Ernst veranstaltete in unserem Orte eine Ein¬
sammlung der Goldstücke.  Er konnte für
7350 Mk. Gold gegen Papiergeld eintauschen.

)!( Obernhain . 9. März. Ein von dem
Bürgermeisteramt, der Schule und Herrn Brief,
träger Lehr aus Wehrheim in unserem Orte unter-
nommener Eintausch von Gold ergab die Summe
von 3880 Mk.

Schneidhain , 7. März. Ihr goldener Ehe¬
jubiläum feierten gestern im engsten Familienkreise
der Zimmermeister Nikolaus Usinger und Ehefrau
Philippine geb. Langendorf in guter körperlicher
und geistiger Gesundheit.

Vermischte Nachrichten.
— Berlin,  9 . März Ein gestern vom

Bundesrat angenommener Gesetzentwurf ermächtigt
die Reichsbank zur Ausgabe von Noten zu 10
Mark, während bisher ihre kleinsten Noten auf
20 Mark lauteten. Der Geldoerkehr habe die
Ausgabe dieser Noten als wünschenswert erscheinen
lassen. Bisher waren bekanntlich nur Reichs¬
kassenscheine zu 10 Mark im Verkehr. Eine ver¬
mehrte Ausgabe dieser Reichskafsenscheinehabe sich
als unzweckmäßig erwiesen.

— Berlin,  9 . März. In einer Konferenz,
die zwischen dem stellvertretenden Ministerpräsidenten
Dr. Delbrück und den Fraktionsvorständen des
Abgeordnetenhausesstattfand, hat die Regierung
dem Wunsche des Hause» entsprochen und in eine
Vertagung bi» zum 26. Mai 1915 gewilligt.

— Frankfurt  a . d. Oder, 9. März. Durch
Grobfeuer wurde heute morgen die Walthersche
Tabakfabrik heimgesucht. Der Schaden beträgt
mehr als 200 000 Mark.

— Neu - Isenburg,  8 . März. Um durch-
marschierende Soldaten besser sehen zu können,
beugte sich in der Karlstraße ein kleines Mädchen
weit au» dem Fenster. Dabei verlor es das Gleich
gewicht und stürzte in die Tiefe. Es brach beide
Arme und erlitt außer einem schweren Schädel-
bruch noch innere Verletzungen.

— Mainz,  9 . März. Der 39jährige
Schlosser Debu» au» Köln, der in Frankfurt a.

M. in den letzten Monaten eine große Zahl von
Villeneinbrüchen verübte, wurde heute Nachmittag
in Mainz, ebenfalls bei einem Villeneinbruch, über-
rascht und verhaftet.

— Brauweiler,  8 . März. Einem 11 Jahre
alten Schüler wurden beim Holzhacken von seinem
Kameraden mehrere Finger abgehackt. Da» Kind
wurde in« Krankenhaus nach Kreuznach verbracht.

— Arnsberg  i . W., 8. März. In Schildesche
wurde ein Ehepaar verhaftet, da» seine beiden
Kinder im Alter von drei Jahren und acht Wochen
ermordet hat. Die Kinder waren durch Schläge
auf den Kopf getötet und dann in einen Bach ge¬
worfen worden.

NK Gemüse.  Man esse alle Gemüse und
Früchte, die faulen oder welken können, wie über¬
haupt alle Eßwaren, die sich nicht lange halten,
um keine Nahrungsmittel verkommen zu lassen. Es
darf kein Gemüsewaffer fortgcschüttet werden, weil
es für die Ernährung wichtige Salze enthält und
schmackhafte Suppen daraus hergestellt werden
können.

Schulünernst. Aus der Rechtrpraxi« der
Schuldner». In 8 Tagen unpfändbar— der ge-
prellte Gläubiger und anderes. Von Dr. jur.
Ed. Karlemeyer. Preis Mk. 1.— (Porto 10
Pfg.) VerlagsanstaltE. Abigt, Wiesbaden.

Ersparnisse in jedem Haushalt ermöglicht
leicht: Der Selbstfabrikant für Küche und Hau».
Ein Rezeptbuch zur einfachen Herstellung von Be¬
darfsartikeln für jeden Haushalt, kosmetischen
Präparaten etc. zu deren Herstellung keine kost¬
spieligen Apparate nötig sind, nebst Ratschlägen
für Küche und Hau». Von Sonst. Beetz. Preis
Mk. 1.30 franko. Verlagsanstalt E. Abigt,
Wiesb aden.__

Für den „Roten Halbmond"
sind weiter bei un» eingegangen von:

Herrn Kaufmann Fr. Peter 3 Mk., durch Kreis¬
kommunalkasse, von der Gemeinde Niederreifenberg
20 Mk., Frau Hegemeister Heddesheimer-Neuweil-
nau 5 Mk.

Zusammen mit den bereits veröffentlichten Be¬
trägen 297,70 Mk.

Wir bitten um weitere Gaben.
Kreisblatt für den Kreis Usingen.

AnMklt.
Irr Stearinkerzen,

Nachlichte
Nachtlichteröl

IDrogrerie ISeuLscli.
Garantiert

Pfchkr Rotklee
eingetroffen. Gg . Peter.

Wagenverkauf.
Elegante Landauer , Mylords , Halbverdeck
mit abnehmbarem Bock, Breaks » Jagdwagen,
sowie Geschäftswage « aller Art, mit Federn
zirka 40 Stück, preiswürdig zu verkaufen.
Fr . Grauep , Wagenbauer, Butzbach.

Leichten, gut erhaltenen
Suche ab Ostern einen

W Lehrjungen.
Fried pich Datz , Schmiedemeister,

Oberstedten bei Bad Homburg. z

]B0~  Lehrling"Ml
kann zu Ostern eintreten.

Ohr . Heinemann , Schneidermeister,
Usingen(Schlagweg)._
auf der „Beund" zu verkaufen oder

vlMlUHl zu verpachten. &• Gebauer»
Näheres durch Herrn Jakob Schwenk.



Holzversteigerung.
Montag» den 15. März, vormittag» 12

Uhr kommt in dem Saale der Gastwirt- Heid,
Sandplacke» aus dem Gemeindewald Schmitten,
Distrikt Weisenberg, Suderwiese und Sandplacken
nachstehender Holz zur Versteigerung:

200 Rm. Buchen-Scheit und Knüppelholz.
3570 Wellen mit Reisig.
151 Stück Nadelholzstämme

mit 36 Fm.
81 Stück Nadelholz-Stangen Ir ^Klaffe.
61 „ ff 2r r

550 „ ff 3t
830 „ ff 4r

1000 „ ft «r
8 Rm. Nutzknüppel.

14 Rm. Knüppel.
34 Rm. Reiserknüppel Ir Klasse.

Die Herren Bürgermeisterwerden um gefällige
Bekanntmachung in ihren Gemeinden ersucht.

Schmitten, den9. März 1915.
Der Bürgermeister.

i Heid»

Hohverstkigerung.
Freitag , den 12. März, vormittag» 10

Uhr anfangend, kommt in hiesigem Gemeindewald
nachstehender Holz zur Versteigerung:

Distrikt Zollstock1 c.
88 Rm. Radel-Rutzholz-Scheit (2 m lang.)
95 Rm. Nadelholz Knüppel.

790 Rm. Nadelholz Wellen.
Distrikt RcifertSberg 7 d.

38 Rm. Eichen-Scheit.
109 Rm. Eichen Knüppel.

13 Rm. Buchen-Knüppel.
8 Rm. Weichholz-Knüppel.

4250 Stück Eichen-Wellen.
3160 Stück Buchen-Wellen.
1540 Stück Laubholz-Wellen.

68 Stück Stück Birken-Deckreiser.
Der Anfang wird im Distrikt Zollstock Io bei

Nummer 582 gemacht.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige

Bekanntmachung in ihren Gemeinden ersucht.
Westerfeld, den6. März 1915.

Der Bürgermeister.
Sommer.

Zeichnnnotn
aid die Kriegsanleihen
werden kostenfrei entgegengenommen: bei unserer
Haupikaffe (Rheinstraße 42) und d>n sämtlichen
LandeSbankstellenund Sammelstellen. Für die
Aufnahme von Lombardkredit zweck« Einzahlung
auf die KriegSamlejhen werden öVZ/o und, falls
Landesbankschuloverschreibungen verpfändet werden,
5 °/o verrechnet. Sollen Guthaben aus Spar¬
kassenbüchern der Nafsauischen Sparkaffe zu Zeich¬
nungen verwendet werden, so verzichten wir auf
Einhaltung einer Kündigungsfrist,Dalls eie Zeich¬
nung bei einer unserer Kassen erfolgt.

Wiesbaden, den 26. Februar 1915.
Direktion

der Naffauischen Landesbank.

Oexen Lcüuppen
und Haarausfall

ärztlich empfohlen und seit
mehr als 50 Jahren bewährt

sind

Kesselschläger’s
Krafthaarwasser.

Preis : Eine Mark.

Allein -Verkauf : •

Bad Homburg, Louisenstr. 87.

Preiswerte

Lebensmittel
FrhcPn fiTÜn ob- 6«lb KO
LI UoCll mit Schale Pfd. Pf.

besonder» zu empfehlen!

Neu eingeführtr
Geschälte Bohnen

Pfund 44 Pfg.
Nahrhaft und preiswert!

Tee-Abschlag
V* Pfund-Paket 60 , 70 Pfg.
Vs n „ 35 „

8 . & F.-Kafento,
V» Pfund Paket 45 und 50 Pfg

hergestellt aus geröst. Bohnenkaffee u.
feinsten Flüchten Kaffees.

Ausnahme'Angeb ot in
Feldpostpackungen!
10 Prozent Rabatt

auf folgende Artikel: Feine Speise»
Schokoladeu. Cakespackunge«

55, 65 u. 75 Pfg.
1 großes Paket Feinschnitt»

Tabak mit Pfeife 80 Pfg.
1 kleine Flasche Coguak oder

Rum -Verschnitt 60 Pfg.
Waxine-Nachtlichte6 Stunden

brennend Paket 10 Stück 60 Pfg.

Moenus extra
Süßrahm -Tafel-Margarine.

Pfund 1 - Mk.

Spara Süßrahm-Margarine,
in Vi u. Vs Pfd. Paketen Pfd. 85 Pfg.

Ikcht RheinischerI

Tranben-Brnst-Honig
von W . H . Zickenheimer

in Mainz-Kastel
bei Husten das beste
bei Halsschmezen das beste
bei Heiserkeit das beste
bei Brustleiden das beste
bei Lungenbeschwerden das beste
bei Keuchhusten das beste
bei Influenza das beste
bei Schwindsuchtshusten

und Abzehrung das beste
bei Asthma das beste

Hausmittel
was es je gegeben.

48-jähr . Erfolg . Aerztl . empfohlen.
Unzählige Anerkennungen

selbst aus höchsten Kreisen.
Verkauf nur in Flaschen verschiedener
: Grössen ä 0,60 , 1.- u. 1,50 Nk . :

: in der Amtsapotheke . :

g$

Die Gehurt eines

Jungen
feigen hocherfreut,

6 . Stephan und fra„
flora , g«b. CWttgen.

Usingen , 9. fißärf 1915.

Gegen Hüten nnd Heiser
Umssv Pastillen

i»  rein und ntiij
nDrogrerie 2E3e-u .sc}

ferlige Feldposlkr
HF  mit Kognak
in verschiedenen Preislagen vorrätig

Dr . A . Loetze.

ri«

m

Feldpostbriefe,
versandfertig gefüllt mit

Cognae, Rum . Arae, Steinhäg,
üzogrexle I3e -u .sc:

Brennhol̂chneiil
durch Motorbetrieb

wird an Ort und Stelle billigst auSgesi^ undl
Gg . Keth, Usingen.

Tüchtiges Mädchen

bttC
ipt(4
greif«

2
üjnbf
lie2
KgU

3
Wrz

mstal
S

PIgk
Lchrk

bidie
gehen

in befferes Haus zum 1. April gesucht,
im Kreisbl -Verl.

die1
erteili
Lehn

Landwirtschaftliche Angebote.
MT * Einlegschweine

(unter 4 die Wahl) zu verkaufen.
Heinrich Ott, Westers! nach.

Gute Milchkuh
(weil nicht gefahren) zu verkaufen.
»b Heinrich Ott . W-ß

40 —30 Zentner Kornstro
(Maschinendrusch) kauft. Ch . Hart «!

Usingen.

Acker im „Oberloh" zu verpachten.
'Frau Schott , UfiH

Kirchliche Anrchen.
Gottesdienst in der evangelischen Ätä

Mittwoch , den 10. März 1915.
(Kriegsbetstunde.)

Abends8 Uhr.
Ansprache: Herr Dekan Bohriß.

Milt
furt
Stal

2,
3
4

sindl
vflik
fähr

Bel
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und
den
Bit
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